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Vergabenummer

Maßnahme

Leistung

Ergänzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots

Bearbeitungsphasen, Datenaustausch, allgemeine Regelungen

1 Bearbeitungsphasen

Datenaustausch ist von der ausschreibenden Stelle / dem Auftraggeber vorgesehen für folgende Be-
arbeitungsphasen:

- Angebotsanforderung 
- Angebotsabgabe 
- Abrechnung .

2 Datenaustausch

Werden Angebotsdaten elektronisch ausgetauscht, erfolgt dies nach den Regelungen des Gemein-
samen Ausschusses Elektronik im Bauwesen 

GAEB DA 90.

GAEB DA XML.

Der Datenaustausch für die Abrechnung ist nach den Verfahrensbeschreibungen der Regelungen für 
Elektronische Bauabrechnung durchzuführen. Der Datenaustausch nach anderen Regelungen (z.B. 
Edifact) ist im Einzelfall zu vereinbaren.

Die Datenträger sind so zu kennzeichnen, dass eine eindeutige Zuordnung zum Vergabeverfahren 
bzw. zum Vertrag gewährleistet ist.

3 Abweichungen zwischen Datenaustauschdateien und schriftlicher Fassung

Die Datenaustauschdateien gelten als Arbeitsmittel, es sei denn, sie werden im Rahmen eines elekt-
ronischen Vergabeverfahrens über eine Vergabeplattform ausgetauscht. 

Bei Abweichungen zwischen den Datenaustauschdateien und der schriftlichen Fassung der Abrech-
nungsunterlagen gilt die schriftliche Fassung. Inhaltliche Unterschiede gegenüber dem Datenträger 
sind vom Unternehmer in der schriftlichen Fassung zu kennzeichnen.

L 211.1
(elektronische Angebotsabgabe) 

Teilnahmebedingungen bei elektronischen Vergabeverfahren über die Vergabeplattform

Die Vergabeunterlagen werden elektronisch über die Vergabeplattform bereit gestellt. Sie können über 
die Vergabeplattform DTVP im betreffenden Projektraum kostenfrei und vollständig heruntergeladen 
werden. Eine Registrierung ist für den Zugang zu den Unterlagen nicht erforderlich, wird aber für eine 
lückenlose Informationsbereitstellung während des Verfahrens sowie die Kommunikation empfohlen. 
 

Elektronische Angebotsabgabe 

 

Im vorliegenden Vergabeverfahren sind nur die elektronische Angebote/Teilnehmeranträge zugelassen.  
Die elektronische Einreichung von Angeboten und Teilnehmeranträgen ist ausschließlich über die 
Vergabeplattform DTVP.de zulässig. Hierzu ist eine kostenfrei Registrierung notwendig. 
 

Eine Abgabe von Angeboten oder Teilnehmeranträgen in folgender Form ist unzulässig: 
                            - E-Mail 
                 - Fax 
                 - schriftlich bzw. Papierform 
                 - über die Nachrichtenfunktion (Kommunikationsbereich) der Vergabeplattform 
Derart eingereichte Angebote/Teilnehmeranträge entsprechen nicht den formalen Anforderungen und müssen 
ausgeschlossen werden. 
 

Angebotsschreiben 

 

Im Rahmen der elektronischen Angebotsabgabe ist das Formblatt L 213 sowie das auszufüllende Angebotsblatt 
zu verwenden. Beide Unterlagen sind zu unterschreiben bzw. mit Firmenstempel und Namen der natürlichen 
Person zu versehen, welches das Angebot abgibt. 
Das Hinzufügen und Abgeben von eigenen bzw. weiteren Angebotsschreiben ist zu unterlassen.  
 

Nicht elektronisch ausfüllbare Dokumente 

 

Dokumente in den Vergabeunterlagen, welche nicht elektronisch ausfüllbar sind, sind vom Bieter auszudrucken,  
zu bearbeiten, zu scannen und dem elektronischen Angebot beizufügen. 
 

Kommunikation während des Vergabeverfahrens 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Kommunikation während des gesamten Vergabeverfahrens (insbesondere 
auch beim Prüfen und Werten der Angebote) ausschließlich über den Kommunikationsbereich im Projektraum 
der Vergabeplattform erfolgt und hierfür die E-Mail-Adresse genutzt wird, die vom Bieter dort hinterlegt wurde. 
Der Bieter ist selbst verantwortlich, dieses E-Mail-Postfach regelmäßig abzurufen. Bieter, die sich während der 
Angebotsphase noch nicht registriert haben und somit keine E-Mails erhalten, sind selbst für die regelmäßige 
Kontrolle der Ausschreibungsinformationen verantwortlich.  
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